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1v. Pol. 403/6 O ers, ben 12. November 1940

Jnfolge Gleisarbeiten wird die Reichsstraße 6 in Rathe am
Bahmibergang in der Zeit vom 11. 11. 1940 bis 1. 12. 1940
halbseitig gesperrt. .

 

 

Der Landrat
D e l o ch

Betrifft: Abgabe von Kindernährmitteln

Durch den Erlaß des Herrn Reichsminifters für Ernährung
nnd Landwirtschaft vom 27. 9. 40 ist eine Vereinfachung über
die Art der Abgabe der Kindernährmittel erfolgt. Die Abgabe
der auf Getreide- und Reisbasis hergestellten Kindernährmittel
ift wie folgt geregelt:
»Die Kindernährmittel wie Kufeke’s Kindernahrung, Nestle

Kindernahrung Pauly’s Nährspeises, Stempfle Kindernahrung
u. a. konnen in einer Menge von wöchentlich 375 Gramm an-
stelle von tvochentlich 500 Gramm Brot oder 375 Gramm Mehl
abgegeben werden. Die Abgabe erfolgt gegen Abtrennung der
uber 500 Gramm Brot oder 375 Gramm Mehl lautenden Ein-
zelabschnitte 5—8 der Reichsbrotkarte für Kinder bis zu 6
Jahren. Die Abgabe der auf Milchbasis hergestellten Kinder-
n«ash-rmit«tel., «wie Alete-M.ilch«, EdellweißgButtermsilch Pe«largon,
Eledon u. a. können anstelle von % Liter Bollmilch täglich
gegen Abtrennung der Einzelabschnitte »z- Liter Milch« der
Reichsmilchkarte nur in Apotheken und Drogerien bezogen wer-
den. Diese Einzelabschsnitte, die jeweils auf einen Tag lauten,
berechtigen wahrend der ganzen Zuteilungsperiode zum Nähr-
mittelbezug
Es dür en folgende Mengen Kind-ermilchnährmittel abgege- ·

 

bez?" werden:

bHöchItf
. Zahl Dosen- TZUA ‘ ‑

E t z e U 9 U I 9 dee Abschnitte Zahl ZJZJMS
(4Wochen)

Ante-Milch 500 g Dofe . . . . auf je 5 Abschnitte 1 Dofe 5 Dofen
Zelargon rot 225 g Dofe . . . „ „ 3 „ 2 „ 18 „

» elargon rot 500 g Dofe . . . .‚ „ 3 „ 1 .‚ 9 „
Pelnrgon grün 225 g Dofe . . „ „ 3 „ 1 „ 9 »
Pelargon rün 500 g Dole . . „ „ 5 „ 1 „ 5 „
Edelweißm Ich 500 g Dole . . . „ „ 5 „ 1 „ 5 „
Ultractina 500 g Doie . . . . . „ „ 5 „ l „ 5 „
EdelweißsButtermilch 500 g SDnie „ „ 5 „ 1 „ 5 „
Namogen 340 g Dofe ..... ., „ 2 „ 1 „ l4 „
Eiedon 250 g Dofe ....... „ „ 3 „ 1 „ 9 „
Bumena 200 g Dofe ...... „ „ 4 „ 1 „ 7 „    

; Da die Kindernährmittel nur für Kinder bis zu 1% Jahren
l(18 Monate) bestimmt sind, ist bei jeder Abgabe von Kinder-
nährmitteln die Vorlage eines amtlichen Nachweises über das
Lebensalter (Geburtsfchein, Familienstammbuch) notwendig-
Bei, mehrmaligen Bezug kann der Apotheker oder Drogift das
Geburtsdatum auf dem Stammabschnitt der Reichsbrot- oder
Milchkarte vermerken und mit Firmenstempel beglaubigen. Auf
Grund eines ärztlichen Atteftes können auch Kinder über 18
Monate und Erwachsenen Berechtigungsscheine zum Bezuge
der ärztlich vorgeschriebenen Menge an Kindernährmitteln aus-
gestellt werden. -

Kinder die keine Brot- und Milchskarte haben weil sie einer
Selbstversorgergemeinschaft angehören, können Berechtigungs-
scheine für Kindernährmittel erhalten, wenn die sonstigen Bor-
aussetzungen hierfür vorliegen. In diesen Fällen ist der Ver-
brauch an Brot, Mehl und Milch entsprechend einzuschränken.
Die Ausstellung der letzgenannten Berechtigungsfcheine geschieht
durch die zuständigen örtlichen Ausgabestellen. Eine Abgabe
von Kindernährmitteln lediglich auf Rezept darf nicht erfolgen,
wenn es sich nicht um einen lebensbedrohlichen Fall handelt.

O e l s, den 12. November 1940

Der Landrat »
» —- Ernährungsamt Asbt. B —

Anordnung

über die Festsetzung von Groß- und Kleinhandelspreifen fiir
Weihnachtsbäume für die Provinz Schlesien vom 28. 9, 1940.

Auf Grund des § 4 der Anordnung über die Festsetzung von
Preier für Weihnachtsbäume vom 5. Oktober 1939 (Deutfcher
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 241 vom
14. Oktober 1939) wird angeordnet:

§ 1

(1) Für den Verkauf von Ficht.en-Weihnachtsbäumen gelten
folgende Höchstpreife (vgl. § 4):

l s
 

Größe Höchstpreife je Baum
» der Weihnachtsbåume frei Verkaufsstelle in am.
IF (Stumpflängen über 20 cm beim Verkauf durch
a und aftlose Spitzenlången Groß« an Kleinhändler

über 80 cm find nicht Riembanbler an
mitzurechnen Verbraucher

0 bis zu 0,70 m bis 0,83 bis 0,45
1 über 0,70 m. „ „ 1,30 „ „ 0,55 „ 0,80
, ⸗⸗ 1:30 n n n 2'00 n n 0977 n 1940

Z n ⸗ n n n ⸗ n ⸗⸗ 1’62 n 2’40

4 n ⸗ n s n s n 2935 n 4000'
. für jeden weiteren m 1,00 2,00   
(2) Für den Verkan von Tannen- und Douglafien-Weih-

nachtsbäumen gelten folgende Höchstpreise:
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Größe Höchstpreise je ‘Baum
» der Welbnachtsbäume frei Verlaufsstelle in NM.
IF (Stumpslc’tngen über 20 cm beim Verkauf durch
a unb aftlofe Spitzenlttngen (Fr01' m Kleinhändler

über 00 cm finb nicht Rl)i 13a D1“ an
mitzurechnen en) n « Verbraucher

0 bis zu 0,70 m bis (),5l) bis 0,80

1 über 0,70m „ „ 1,31) „ „ 0,30 „ 1,50
2 » 1I30 « n » 2s00 » » 1s20 n 2150

3 „ 2.00 „ „ „ 3,00 „ „ 2,30 „ 4,50
4 » 3000 » » » 4100 » n 398” « 6s50

für jeden weiteren m 1,5() 3,00    
(i1) Sie Preise für andere zu Weilniachtsbänmen Verwen-

dung findende Nadelhölzer miissen im tusrlehrsüblichen Verhält-
nis zn den in Absatz l und 2 festgesetzten Höchstpreisen stehen
nnd Dürfen Die im Jahre 1030 für Bäume gleicher Größe unD
Güte ge orderten Preise nicht ülusrschreiten

(4) Für den Kreis Hoherswerda gelten die im Lande Sachsen
festgesetzten Höchstpreise

§ 2

Die im § l festgesetzten Höchstpreise gelten nur für Weih-
nachtsbäume bester Güte und diirfen nicht überschritten werden.
Bei der Preisbemessung ist die Güte (Wachstnm, Stärle der
Zweige, Breite, Höhe usw.) zu berücksichtigen

§ 3

Sie Preise für Fichtenspitzeu (Wipfelabschnit.te liegen jeweils
40 v. i). unter den in § l angeordneten Preisen.

§ 4

Die in § l ausgeführten Preise gelten nur für die fchlesifchen
Großmärlte. Für das Gebiet des übrigen schlesischen Marktes
mit Ausnahme der waldnahen Gebiete (§ 3) werden die Preise
um jeweils 0,10 RM· unter den im § I angeordneten Preisen
festgesetzt

§ 5

Ju den waldnahen Kreisen Habelschwerdh Glatz, Laudeshnh
Hirschberg, Lanban nnd dem südlichen Teile des Kreises Lö-
wenberg werden die Preise um jeweils 0,20 RM. unter den
in § l augeordneten Preisen festgesetzt

§ 6

(1) An jeder Vertaussstelle von Groß- nnd Kleinhändlern ist
ein Deutliches sichtbares Preisschild anzubringen. Jeder Ber-
käufer hat in seiner Verlanfsstelle einen Meßftab beveitznhal-
teu, um jederzeit die Größe des Baumes feststellen lassen zu
können. Alle Kleinhändler sind verpflichtet, Fichten getrennt
von Tannen und Donglasien zum Verlauf zu halten.

(2) Sie Ortspolizeibehörde wird ermächtigt, soweit sie dies
für erforderlich hält, die deutlich sichtbare Auszeichnung der
einzelnen Bäume mit Angabe der Art, Größe nnd Preis jedes
Baumes vorzuschreiben

§ 7

, Sie Anordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

Der Oberpräsident

-—- Preisbildungsstelle

Oels, den 12. November 1040

Veröffentlicht!

‚(“ch ersuche die Ortspolizeibehörden, die Maßnahmen zu § 6
Ziffer 2 soweit sie diese für erforderlich halten, anzuordnen.

Der Landrat

Oels, den l:3. November 1040

Ireibriemeu.

Sie Reichs-stelle für Lederwirtscl)aft, Berlin, hat hinsichtlich
ReåmEorwerbnng von Treibriemeu folgende Bestimmungen er-

FII I u. Pol. 509

W S. 02  1. Erwerbsscheine (Kleinerwerbsscheines für Treibriemen ans
Leder, Gummi, Balata nnd Textilftoffen durfeu nur bis zu

einem »festgelegten Eintaufspreis (Kleinerwerb) durch die Wirt-
schaftsamter ausgestellt werden. Für landwirtschaftliche Er-
zengungs- nnd Ve- und Verarbeitnngsbetriebe, soweit sie nicht
gewerblich organisiert sind, werden diese Kleinerwerbsfcheinc
durch die Ernährungsämter Abt. A (Kreisbauernschiast) ans-
gestellt.

Für Betriebe, die einer der ilieichsgrnppe Jndnstrie unter-
stehendcn Wirtschaftsgrnppe angehören, werde die Scheine durch
die zuftändige Judnstrie- und Haudelslammer ausgestellt.

2. Für alle Betriebe, die .teleiiie1·toerbsscl)eine nicht durch das
Ernährungsamt Abt. A oder die Judnftrie- und Handels-lam-
mer erhalten, ist das unterzeichnete Wirtschaftsamt zuständig.
Lediglich _Die Reichsbahn nnd Reichspost bleiben eigene Kon
tcngeuttrager. Anträge auf Ausstellnng von Kleinerwer"bssel)ei-
neu sind Daher, soweit das Ernährungsamt Abt. A oder die
Jndnstrie- nnd Handelslammer nicht znständig ist, hierher ein
zureichen

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, Die vorstehende Be
launtmachung in geeignet erfcheineuDer Weise luslanntzngeben

Der Landrat

— Wirtschiaftsamt
-———-———.— .— .

111 1». Pol, 1304/341 Oels, Den l4.!liovember 1010

Viehsenchenpolizeiliche Anordnung

Aufhebung von Sehnt,miaßuahmen.

Die lszesliigelcholora unter dem tfseflügelbestande des Her
mann Olsch n er in Rathe ist nach amtstierärztlicher Fest
stelluug e r l o fch e n.

Meine viehsenehenpolizeiliche Anordnung vom 28. 10.
—-— Kreisblatt Seite 120 —— — hebe ich Daher auf.

Der Landrat

Oels, den 7. November 1010

Entscheidung.

Mit Wirtng vom l. April ll)-ll wird der in der Anlage
beschriebene Teil der Gemeinde Korschlith Kreis Oels in die
Gemeinde Klein-Zöllnig, Kreis Oels eingegliedert.

Soweit der Wohin-sitz oder Aufenthalt für est-echte oder Pflich
ten in der Gemeinde Klein-—i,öllnig maßgebend ist, wird die
Dauer des Wohnsitzes oder Aufenthalts in dem nach Kl.-Zöllnig
eingegliederteu Gebiet angerechnet.

Das Ortsrecht derGemeindeKlein-Zöllnig tritt in dem einge
glieDerten Gebiet mit dem l. April 1041 in Kraft.

Der Landrat.

Entscheidung gemäß § 15 der Deutschen Gemeindeordnnng
vom 30. Januar 1035 (?)i(-83Bl. l. S. 4t),) in Verbindung mit
§ 253 Abs. l, 30 Abs. l Ziffer 2 Der erfteu Verordnung zur
Durchführung der Deutschen Gemeindeordnnug vom 2&2. März
1335 (fließen. t. S. 333),

1011)

K. ll. 025

Anlage.

Verzeichnis der Parzellen der Gemeinde Korscl)litr, die in die
Gemeinde Klein-Zöllnig eingegliedert werden.

Gemarknng: Klein-Zöllnig

Kartenblatt 1V, Parzelle sJir. 135 1315 137
0.13 0.13 »Te-

Oels, den 7.November 1040

Entscheidung.

Mit Wirkung vom 1. April 1041 wird der in der Anlage
beschriebene Teil der Gemeinde Schützendorß Kreis Oels in Die
Gemeinde Korschlitz, Kreis Oels eingegliedert.

Ssoweit der Wohnsitz oder Aufenthalt sfür lRecht-e oider Pflich—

ten in der Gemeinde Korfchlitz maßgebend ist, wird die

Dauer des Wohnsitzes oder Aufenthalts in dem nach Korschlitz
eingegliederteu Gebiet angerechnet.

Das Ortsrecht der Gemeinde .ii«-osr-sct)lit3 tritt in dem einge
ineDerteu Gebiet mit dem l. April 1041 in Kraft.

Der Landrat

K. ll. 03
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; 15 der Deutschen lssemeiudeordimng
bqu 30. Januar I93?) NGVl l. S. 49) in Verbindung mit
§ 33 Abs. l, m; Abs. Ziffer 2 der ersten Verordnung zur
Durchführung der Deutschen Gemeindeorduung bom 22. März
ums Muth l. S. :-39:3)·

Entscheidung gemäf §
(
l

Anlage.

Verzeichnis der Var-zelliin der Gemeinde Schuheudorf, die iu
die Gemeinde .tt«c)rscl)litz eingegliedert werden.

Gemarlnug: ziorschlitz

Xearteublatt I, Parzelle Nr. 511
l).219

...-.-...--·.-.—-«-

Oels, den 7.Nobember 1940

Entscheidung.

Mit Wirkung vom l. April ISMI wird der iu der Anlage
beschriebene Teil der Gemeinde .llorscl)lit,z, Kreis Oels in die
tsieuieiude Schiitzendorf, Kreis Oels eingegliedert.

Soweit der Wohnsitz oder Aufenthalt fiir klieschste oder Vflich

St. II. US

 teu in der (-8’)emeiude Schiibeudorf maßgebend ist, wird die

I
Dauer des Wohnsitzes oder Aufenthalts indem uachSchiiheudorf
eingegliederlen Gebiet angerechuet.

Das OrlsrechtderGemeindeSchiiheudorf tritt mildem einge-
gliederteu Gebiet mit dem I. April IM! iu Strafe

Der Landmt

Entscheidung gemäfz § |5 der Deutschen Gemeiudeordnuug
vom :-3t). Januar litt-M tiltGVl I. S. 49) iu Verbindung mit
§ 33 Abs. l, MS Abs. I Ziffer 2 der ersten Verordnung zur
Durchführung der Deutschen lszeiiieindeorduuug vom 22. März
man (5mm l. S. mit-h

Anlage.

Verzeichnis der Parxelleu der Gemeinde .tiorscl)lit,3, die in die
(83emeinde· Schuhendorf eiugegliedert werden.

Gemarlung: Schiitzendorf

Karteublatt l, Parzelle Nr. Im;

(UM
m7 108 109

0.64 0.64 0.65


